
 

 
Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 

Die Oberbürgermeisterin 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV OB-033/05 
HA       

   
 
 
Dezernat: OB Amt: 14 Termin der Tagung: 21.12.2005 
 

Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Beigeordnetenkonferenz 08.11.2005  Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.       

 Haushalt und Finanzen 13.12.2005  Umwelt       

 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Hauptausschuss 14.12.2005 

 Wirtschaft        Stadtverordnetenversammlung 21.12.2005 

 Bau und Verkehr        Ortsbeiräte/Ortsbeirat       

 Bildung, Schule, Sport u. Kultur        JHA       
 

Beratungsgegenstand: 
 
Beschluss über die Jahresrechnung 2004 der Stadt Cottbus und Entlastung der Oberbürgermeisterin 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt das Ergebnis der geprüften Jahresrechnung 2004 
            - mit einem buchmäßigen Kassenbestand in Höhe von - 7.796.752,64 € lt. Kassenabschluss, 
            - mit einem Fehlbetrag in Höhe von 146.394.655,21 € entsprechend der Haushaltsrechnung. 
 
2. Aufgrund der geprüften und bestätigten Ergebnisse der Jahresrechnung der Stadt Cottbus für das 

Haushaltsjahr 2004 wird der Oberbürgermeisterin gemäß § 93 (3) der Gemeindeordnung des Landes 
Brandenburg Entlastung erteilt. 

 

__________________________________  
Rätzel  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        

 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Sitzung am:       TOP:       
 Anzahl der Ja-Stimmen:     

 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
Die Jahresrechnung 2004 wurde am 17.03.2005 durch die Beigeordnete für Bauwesen aufgestellt und mit 
gleichem Datum durch die Oberbürgermeisterin festgestellt. Sie wurde durch das Rechnungsprüfungsamt 
gemäß § 114 Gemeindeordnung geprüft. Das Ergebnis der Prüfung wurde im Schlussbericht vom 02.11.2005 
zusammengefasst und im Finanzausschuss der StVV behandelt. Es haben sich keine Erkenntnisse ergeben, die 
einem Beschluss über die Jahresrechnung entgegenstehen. Die getroffenen Prüfungsbemerkungen haben im 
Vergleich zur gesamten Haushaltswirtschaft nicht ein solches Gewicht, dass sie die Entlastung der 
Oberbürgermeisterin einschränken oder verhindern.  
 
Entsprechend § 12 der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Cottbus unterbreitet der Hauptausschuss der 
Stadtverordnetenversammlung den Vorschlag zur Beschlussfassung über die Jahresrechnung und Entlastung der 
Oberbürgermeisterin. 
 
In der Anlage werden die Ergebnisse des Kassenabschlusses und der Haushaltsrechnung ausgewiesen.  
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
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 sehr negativ negativ neutral positiv sehr positiv 
 - - - 0 + + + 

Ökologie   0   
Ökonomie   0   
Soziales   0   
Summe   0   

 
Ergebnis:     + und    - ergeben: 
 
 
 
 
nicht nachhaltig nachhaltig 
 
- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 
      0       
 

Auswirkungen der Beschlussvorlage auf die Zukunftsfähigkeit 
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Kassenabschluss 2004  
                                                                                                                                       (in Euro) 
 Ist-Einnahmen Ist-Ausgaben buchmäßiger Bestand 
Verwaltungshaushalt 331.913.453,50 484.599.379,09 - 152.685.925,59 
Vermögenshaushalt 68.578.437,86 58.026.157,70 10.552.280,16 
Verwahrung / Vorschüsse 400.381.244,00 266.044.351,21 134.336.892,79 
insgesamt   - 7.796.752,64 
 
 
 
Ergebnis der Haushaltsrechnung 2004  
                            (in  Euro) 
lfd. 
Nr.  

Bezeichnung VWH VMH Gesamthaushalt 

1 Soll-Einnahmen 209.786.917,31 49.940.119,80 259.727.037,11 
2 + Neue Haushaltseinnahmereste - 6.852.556,03 6.852.556,03 
3 – Abgang alter Haushaltseinnahmereste - 102.608,94 102.608,94 
4 – Abgang alter Kasseneinnahmereste 748.247,20 571.901,62 1.320.148,82 
4 a + Pauschale Restebereinigung 2003 

– Pauschale Restebereinigung 2004 
2.385.913,00 
2.395.820,00 

745.068,50 
615.747,84 

3.130.981,50 
3.011.567,84 

5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen 209.028.763,11 56.247.485,93 265.276.249,04 
6 Soll-Ausgaben 

darin enthalten Überschuss nach § 37  
Abs. 4 GemHV  VMH:  0,00 € 

354.844.770,58 40.876.985,83 395.721.756,41 

7 + Neue Haushaltsausgabereste 587.911,66 16.724.459,58 17.312.371,24 
8 – Abgang alter Haushaltsausgabereste 9.107,16 1.350.270,22 1.359.377,38 
9 – Abgang alter Kassenausgabereste 156,76 3.689,26 3.846,02 
10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben 355.423.418,32 56.247.485,93 411.670.904,25 
11 Fehlbetrag - 146.394.655,21 0 - 146.394.655,21 

 


